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Tarifzeiten

Grundlage für die Lieferung elektrischer Energie bilden die Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen der Rhiienergie AG.

MO-FR
SA
SO

 JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEZ

7:00 20:00
7:00 13:00

Hochtarif Niedertarif

Wintertarif Sommertarif

Gültig ab 01.01.2012

- Der Leistungspreis bezieht sich auf die max. Leistung pro Monat, gemessen mit Maximumzähler von 15 Min. Registrierdauer. (Mindestverrechnung: 3 kW pro Monat)
- Sofern der Blindenergieanteil 40% der bezogenen Wirkenergie überschreitet (cos phi < 0,928), wird der Mehrverbrauch zu 4.0 Rp./kVarh verrechnet. 

Abgaben
- Abgabe an die Gemeinde (max. 0.5 Rp/kWh)
- Bundesabgaben (0.45 Rp./kWh)
- Systemdienstleistungen des Übertragungsnetzbetreibers (0.46 Rp./kWh)
- Mehrwertsteuer (8%)
- Vorbehalten bleiben weitere gesetzliche Abgaben

Kriterien für die Tarifzuteilung
- Haushalt/Gewerbe ohne Leistungsmessung: Niederspannungsanschluss; Stromverbrauch Vorjahr < 50‘000 kWh und Benutzungsdauer > 500 h
- Haushalt/Gewerbe mit Leistungsmessung: Niederspannungsanschluss; Stromverbrauch Vorjahr > 50‘000 kWh oder Benutzungsdauer < 500 h
- Gewerbe mit eigener Transformatorenstation: Mittelspannungsanschluss 16 kV; Anschlussleistung > 1‘000 kVA und Stromverbrauch Vorjahr > 2‘000‘000 kWh
- Benutzungsdauer = Stromverbrauch Vorjahr in kWh ÷ max. Leistung in kW

Bestellung: www.rhiienergie.ch
Änderungen des gelieferten Stromproduktes sind jeweils unter Einhaltung einer Frist von 30 Tagen auf das Monatsende möglich.

Produktblatt rhii.water

Mit dem Bezug von «rhii.water» erhalten Sie 100% erneuerbare Energie mit dem Herkunftsnachweis 
«Wasserkraft Schweiz». 

Tarifzeiten

Grundlage für die Lieferung elektrischer Energie bilden die Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen der Rhiienergie AG.

MO-FR
SA
SO

 JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEZ

7:00 20:00
7:00 13:00

Hochtarif Niedertarif

Wintertarif Sommertarif

Gültig ab 01.01.2011

- Der Leistungspreis bezieht sich auf die max. Leistung pro Monat, gemessen mit Maximumzähler von 15 Min. Registrierdauer. (Mindestverrechnung: 3 kW pro Monat)
- Sofern der Blindenergieanteil 40% der bezogenen Wirkenergie überschreitet (cos phi < 0,928), wird der Mehrverbrauch zu 4.0 Rp./kVarh verrechnet. 

Abgaben
- Abgabe an die Gemeinde (max. 0.5 Rp/kWh)
- Kostendeckende Einspeisevergütung KEV (0.45 Rp./kWh)
- Systemdienstleistungen des Übertragungsnetzbetreibers (0.77 Rp./kWh)
- Mehrwertsteuer (8%)
- Vorbehalten bleiben weitere gesetzliche Abgaben

Kriterien für die Tarifzuteilung
- Haushalt/Gewerbe ohne Leistungsmessung: Niederspannungsanschluss; Stromverbrauch Vorjahr < 50‘000 kWh und Benutzungsdauer > 500 h
- Haushalt/Gewerbe mit Leistungsmessung: Niederspannungsanschluss; Stromverbrauch Vorjahr > 50‘000 kWh oder Benutzungsdauer < 500 h
- Gewerbe mit eigener Transformatorenstation: Mittelspannungsanschluss 16 kV; Anschlussleistung > 1‘000 kVA und Stromverbrauch Vorjahr > 2‘000‘000 kWh
- Benutzungsdauer = Stromverbrauch Vorjahr in kWh ÷ max. Leistung in kW

Bestellung: www.rhiienergie.ch
Änderungen des gelieferten Stromproduktes sind jeweils unter Einhaltung einer Frist von 30 Tagen auf das Monatsende möglich.

Produktblatt Bündner Wasserkraft

Mit dem Bezug von «Bündner Wasserkraft» erhalten Sie Wasserkraft aus 100% erneuerbarer Energien mit dem Her-
kunftsnachweis «Wasserkraft Schweiz». Der «Bündner Wasserkraft» kann «Premium Water» oder «Premium Solar» 
beigefügt werden.

Energie

Netznutzung

Total

Hochtarif
Niedertarif

Hochtarif
Niedertarif

Hochtarif
Niedertarif

Haushalt / Gewerbe 
ohne Leistungsmessung

Mtl. Grundpreis CHF 8.-

 12.4
  7.8 

 8.5
6.1 

  
 20.9

 

Haushalt / Gewerbe 
mit Leistungsmessung

Mtl. Leistungspreis CHF 7.-/kW

 12.0
  7.6 

 6.4
4.9 

 18.4
12.5

 12.0
  7.6 

 3.6
2.5 

 15.6
10.1

 12.0

 9.1

 21.1
 

 Gewerbe mit eigener 
Transformatorenstation

Mtl. Leistungspreis CHF 6.-/kW

 Temporäre Anschlüsse

Mtl. Grundpreis CHF 20.-

 

 

in Rp./kWh in Rp./kWh in Rp./kWh in Rp./kWh

13.9


